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Betr.: Entwurf eines Beschlusses des Rates Uber die Unterzeichnung — im

Namen der Européischen Union — des Anderungsprotokolls zu dem
Abkommen zwischen der Europaischen Gemeinschaft und dem
Furstentum Liechtenstein Uber Regelungen, die den in der Richtlinie
2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinsertragen
festgelegten Regelungen gleichwertig sind

- Annahme

1.  Die Kommission hat dem Rat am 7. August 2015 einen Vorschlag fiir einen Beschluss des
Rates iiber die Unterzeichnung — im Namen der Européischen Union — des Anderungs—
protokolls zu dem Abkommen zwischen der Europdischen Gemeinschaft und dem Fiirstentum
Liechtenstein {iber Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich
der Besteuerung von Zinsertragen festgelegten Regelungen gleichwertig sind, (Dok. 11471/15
FISC 102 ECOFIN 663 AELE 36 FL 4 + ADD 1) iibermittelt.

2. Die Gruppe "Steuerfragen" hat diesen Vorschlag in ihrer Sitzung vom 24. September 2015
gepriift und dem darin enthaltenen Entwurf eines Ratsbeschlusses zugestimmt, dem eine
Erklarung fiir das Protokoll iiber die Ratstagung beigefiigt ist, auf der der Beschluss iiber die

Unterzeichnung des Protokolls angenommen werden wird (siche Anlage).
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3. Der Ausschuss der Stindigen Vertreter konnte dem Rat daher vorschlagen,

den obengenannten Beschluss des Rates — in der von den Rechts- und
Sprachsachverstiandigen {iberarbeiteten Fassung des Dokuments 11796/15 FISC 105
ECOFIN 691 AELE 39 FL 6 — iiber die Unterzeichnung des Anderungsprotokolls zu
dem Abkommen zwischen der Européischen Gemeinschaft und dem Fiirstentum
Liechtenstein iiber Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im
Bereich der Besteuerung von Zinsertrigen festgelegten Regelungen gleichwertig sind
(in der von den Rechts- und Sprachsachverstindigen liberarbeiteten Fassung des
Dokuments 11798/15 FISC 106 ECOFIN 692 AELE 40 FL 7), auf einer seiner nachsten

Tagungen als A-Punkt anzunehmen;

die beigefligte Erkldrung in das Protokoll {iber die Ratstagung, auf der der Beschluss
tiber die Unterzeichnung des Protokolls angenommen werden wird, aufzunehmen und

sie der Offentlichkeit zuginglich zu machen.
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ANLAGE

Erkliarung fiir das Protokoll iiber die Ratstagung, auf der der Beschluss iiber die

Unterzeichnung des Protokolls angenommen werden wird,

"Die Mitgliedstaaten

- begriifien die Unterzeichnung des Protokolls zu dem Abkommen mit Liechtenstein, in dem
Regelungen im Hinblick auf Transparenz und Informationsaustausch vorgesehen sind, die den in

der EU geltenden Regelungen gleichwertig sind, und erkennen dessen internationale Bedeutung

an;
- sagen zu, dieses Abkommen rasch, effizient und auf Gegenseitigkeitsbasis durchzufiihren;

- sagen zu, die Lage in Liechtenstein in Anbetracht der in diesem Abkommen vorgesehenen
Regelungen zu analysieren und diesem Abkommen in ihren bilateralen Beziehungen zu

Liechtenstein Rechnung zu tragen."”
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	– den obengenannten Beschluss des Rates – in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung des Dokuments 11796/15 FISC 105 ECOFIN 691 AELE 39 FL 6 – über die Unterzeichnung des Änderungsprotokolls zu dem Abkommen zwischen der E...
	– die beigefügte Erklärung in das Protokoll über die Ratstagung, auf der der Beschluss über die Unterzeichnung des Protokolls angenommen werden wird, aufzunehmen und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

